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Hansestadt Stendal   Vorlage Datum: 04.09.2017 

Amt: 40 - Amt für Jugend, Sport und 
Soziales 

Drucksachennummer: Öffentlichkeitsstatus: 
öffentlich 

Az.:  VI/710  

TOP: 4. Änderungssatzung zur Kostenbeitragssatzung 
 

Auswirkungen auf die Ortschaften der Hansestadt Stendal: 

Belange der Ortschaften werden berührt. X ja  nein 

Die betroffenen Ortschaftsräte werden angehört. X ja  nein 

Das Zweitbeschlussverlangen kann geltend gemacht werden. X ja  nein 

 
 

Beratungsfolge: Beratungsergebnis: 

Ortschaftsrat Jarchau am: 30.10.2017  

Ortschaftsrat Möringen am: 30.10.2017  

Ortschaftsrat Dahlen am: 01.11.2017  

Ortschaftsrat Nahrstedt am: 01.11.2017  

Ortschaftsrat Uchtspringe am: 01.11.2017  

Ortschaftsrat Uenglingen am: 01.11.2017  

Ortschaftsrat Vinzelberg am: 01.11.2017  

Ortschaftsrat Volgfelde am: 01.11.2017  

Ortschaftsrat Wahrburg am: 01.11.2017  

Ortschaftsrat Wittenmoor am: 01.11.2017  

Ortschaftsrat Borstel am: 02.11.2017  

Ortschaftsrat Buchholz am: 02.11.2017  

Ortschaftsrat Groß Schwechten am: 02.11.2017  

Ortschaftsrat Heeren am: 02.11.2017  

Ortschaftsrat Staffelde am: 02.11.2017  

Ortschaftsrat Bindfelde am: 03.11.2017  

Ausschuss für Jugend, Frauen, Familie und 
Soziales 

am: 06.11.2017  

Finanzausschuss am: 07.11.2017  

Haupt- und Personalausschuss am: 20.11.2017  

Ortschaftsrat Insel am: 04.12.2017  

Ortschaftsrat Staats am: 04.12.2017  

Stadtrat am: 04.12.2017  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

Finanzierung X ja Gesamtbetrag:  Euro  nein 

Wenn ja Produktkonto Betrag 

Produktkonto (Ermächtigung)   Euro 

 Ergebnisplan    

 Mehr-,  Minderaufwendungen   Euro 

 Mehr-,  Mindererträge   Euro 

 Finanzplan    

 Mehr-,  Minderausgaben   Euro 

 Mehr-,  Mindereinnahmen   Euro 

 

Folgekosten:  nein 

  ja Gesamtbetrag  Euro 
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  jährlich Betrag  Euro ab Jahr  

  einmalig Betrag  Euro im Jahr  

Sichtvermerk der 
Kämmerin: 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt die 
 

4. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen in den 
Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen der Hansestadt Stendal 

- Kostenbeitragssatzung- Kindertageseinrichtungen - 
 
Begründung: 
 
Die Verwaltung schlägt dem Stadtrat erneut die Verlängerung der bisherigen 
Kostenbeitragsatzung vor. 
 
Das hat 4 Ursachen: 
1.  Gegenwärtig läuft eine Klage von Kommunen des Landes vor dem 

Bundesverfassungsgericht. Das Urteil wird zu Änderungen führen, die auf die Kosten 
der Kita-Betreuung Auswirkung haben. 

2.  Das Landesverfassungsgericht hat dem Land aufgegeben, bestimmte Leistungen der 
Kita-Träger zusätzlich zu honorieren. Diese Änderung ist noch nicht geschehen. 

3.  Im Land läuft momentan eine Diskussion, ob und wie Eltern entlastet werden können. 
Dazu will der Landtag bis zum Jahresende gesetzliche Änderungen erlassen. Diese 
Änderungen werden Auswirkungen auf die Kostenbeiträge haben. 

4.  Die Kommunen erwarten höhere Zuweisungen für erhöhten Aufwand. Diese neuen 
Zuweisungszahlen sind noch nicht bekannt. 

 
Zusammengefasst fehlen bisher für das Jahr 2018 wesentliche Einnahmezahlen. 
 
Auch die Kostenkalkulationen der freien Träger liegen noch nicht vor. 
 
Aufgrund der fehlenden neuen Zuweisungszahlen ist aus heutiger Sicht nicht abschätzbar, 
wie die finanziellen Auswirkungen einer Satzungsverlängerung abzuschätzen sind. 
 
 
 
Klaus Schmotz 
Oberbürgermeister 
 
Anlagenverzeichnis: 
 

- Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen in den 
Tageseinrichtungen und Tagespflegestellen der Hansestadt Stendal 

- Kostenbeitragssatzung- Kindertageseinrichtungen - 
 


	SMC_BM_VOTEXT5
	Zuständig
	Typ
	Datum
	Ostatus
	Nummer
	Beratungsfolge
	FAuswirkung
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage

